
Personalrat für die Gesamtheit der Volksschulen im 
Schulamtsbezirk Altötting 
Vorsitzender: Vorsitzender: Vorsitzender: Vorsitzender: Heiko SchachtschabelHeiko SchachtschabelHeiko SchachtschabelHeiko Schachtschabel    

 
                  im Januar 2010 
An alle Beschäftigten des Schulamtsbezirks Altötting!An alle Beschäftigten des Schulamtsbezirks Altötting!An alle Beschäftigten des Schulamtsbezirks Altötting!An alle Beschäftigten des Schulamtsbezirks Altötting!    
Vollzug des BayPVG ( Art. 49 Abs. 1 ) 
 

EINBERUFUNG DER EINBERUFUNG DER EINBERUFUNG DER EINBERUFUNG DER PERSONALVERSAMMLUNGPERSONALVERSAMMLUNGPERSONALVERSAMMLUNGPERSONALVERSAMMLUNG 2010 2010 2010 2010 / I / I / I / I    
Der Personalrat für die Gesamtheit der Volksschulen beim Staatlichen Schulamt Altötting hat in seiner Sitzung vom 
28.01.2010 die Einberufung der ordentlichen Personalversammlung 2010 / I beschlossen und die Tagesordnung 
festgelegt. Hiermit wird die ordentliche Personalversammlung einberufen für 

 
 
 
 
 
 
 

    
Tagesordnung:Tagesordnung:Tagesordnung:Tagesordnung:    
1. Tätigkeitsbericht des Örtlichen Personalrates 
2. Aktuelle Informationen 

� Dienstliche Beurteilung 
� Verwaltungsangestellte 

 
Referat durch Frau Rechtsanwältin Heindörfer 

 

„Erbrechtsreform, Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung“ 

 
 
 
 

  
3.3.3.3. Wünsche und AnträgeWünsche und AnträgeWünsche und AnträgeWünsche und Anträge    
- Anträge bitte an den ÖPR zur Vorbereitung bis Freitag, 02.07.2010 richten. 
 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Bediensteten des Schulamtsbezirks Altötting gemäß Art. 48 Abs.1 BayPVG mit Ausnahme der 
Lehrkräfte, deren Beschäftigung caritativer oder religiöser Art bestimmt ist gemäß Art. 4 Abs.5 Buchst. E. 
2. Wer an der Personalversammlung nicht teilnimmt, ist verpflichtet seinen Dienstaufgaben in der Zeit der Personalversamm-
lung nachzukommen. 
3. Die Personalversammlung kann zu den Beschlüssen und Berichten des Personalrats Stellung nehmen, die Tagesordnung 
erweitern und dem Personalrat Anträge unterbreiten. Sie darf nur Angelegenheiten, die zur Zuständigkeit des Personalrats 
gehören, behandeln (Art. 51 PVG) 
4. Entstehende Fahrtkosten werden nach den Bestimmungen über Reisevergütung der Beamten erstattet (Art. 50 Abs.1 PVG) 

Für alle Teilnehmer an der Personalversammlung endet der Unterricht nach 
der 5. Stunde. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
gez. Heiko Schachtschabel 
Personalratsvorsitzender 
 
 
 

Dienstag, 05.Dienstag, 05.Dienstag, 05.Dienstag, 05.    Juli Juli Juli Juli 2010201020102010    
14:30 Uhr 

Weißbräu GramingWeißbräu GramingWeißbräu GramingWeißbräu Graming    
AltöttingAltöttingAltöttingAltötting    



Personalrat für die Gesamtheit der Volksschulen im 
Schulamtsbezirk Altötting 
Vorsitzender: Vorsitzender: Vorsitzender: Vorsitzender: Heiko SchachtschabelHeiko SchachtschabelHeiko SchachtschabelHeiko Schachtschabel    

 
 

Personalversammlung 2010/I 

 
am Dienstag, 05. Juli 2010 

 
 
Teilnehmer an der Personalversammlung 2010/I 
 
 
Schule:  
 
 
 

1  16  

2  17  

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

 
Bitte die Teilnehmer bis Freitag 02. Juli 2010 an das Schulamt melden !!! 

 

 


